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Rechtsprechung
Arbeitsrecht
§§ 262 Abs. 1 Buchst b, Abs. 2, 264 AGB.
1. Ein Leiter ist auch dann allein erweitert materiell ver
antwortlich, wenn ihm über Geld, zu dessen ordnungsge
mäßer Abrechnung er verpflichtet ist, der Gewahrsam 
übertragen wurde, er den Alleingewahrsam jedoch unter 
Verletzung seiner Arbeitspflichten aufgegeben hat und 
dadurch jede Prüfung über den Verbleib des Geldes un
möglich wurde.
2. Hat ein Werktätiger Geld, andere Zahlungsmittel oder 
Sachwerte nicht allein, sondern gemeinsam mit einem an
deren Werktätigen in Gewahrsam, kann die gemeinsame 
erweiterte materielle Verantwortlichkeit nur dann zur An
wendung kommen, wenn das im Rahmenkollektivvertrag 
ausdrücklich vorgesehen ist und die Werktätigen den Ge
wahrsam von der Arbeitsaufgabe her ständig gemeinsam 
ausüben.
OG, Urteil vom 18. Dezember 1981 — OAK 28/81.

Der Verklagte 1st beim Kläger als Bereichsleiter tätig. Zu 
seinen Aufgaben gehört es unter anderem, Lohngelder 
von der Kasse des Betriebes entgegenzunehmen und an 
Mitarbeiter auszuzahlen. Über die erweiterte materielle 
Verantwortlichkeit gemäß § 262 Abs. 1 Buchst, b AGB 
wurde er belehrt.

Am 22. April 1980 empfing der Verklagte von der 
Kasse gegen Quittung Lohngelder in Höhe von insgesamt 
12 408,60 M. Das Geld befand sich in zwei Papiertüten, die 
Teilbeträge von 10 018,28 M und 2 390,32 M enthielten und 
gemeinsam in einen größeren Umschlag gelegt wurden. 
Unmittelbar nach dem Empfang des Geldes begann der 
Verklagte mit der Auszahlung, die er jedoch nicht been
den konnte, weil inzwischen Arbeitsschluß eingetreten 
war. Mit der weiteren Auszahlung am nächsten Tage be
auftragte er seinen Stellvertreter. Diesem übergab er auch 
den Umschlag, ohne das darin befindliche Geld vorzuzäh
len und ohne sich den Empfang bestätigen zu lassen. Der 
Stellvertreter wiederum prüfte den Inhalt des Umschlages 
nicht und steckte ihn in seine Aktentasche. Gemeinsam 
begaben sie sich danach in eine Gaststätte, wobei der 
Stellvertreter des Verklagten die Aktentasche mit dem 
Umschlag dorthin und anschließend nach Hause mitnahm. 
Als der Stellvertreter am folgenden Tag die weitere Aus
zahlung vorraahm, bemerkte er, daß sich in dem Umschlag 
nur e i n e  Tüte mit Lohngeldern befand. Die Überprü
fung ergab einen Fehlbetrag von 2 388,78 M, der dem ur
sprünglichen Inhalt der anderen Tüte fast entspricht. 
Trotz verschiedener Maßnahmen zur Aufklärung des Ver
lustes konnte der Verbleib des Geldes nicht geklärt wer
den.

Der Kläger machte bei der Konfliktkommission gegen
über dem Verklagten die erweiterte materielle Verant
wortlichkeit in voller Höhe des Fehlbetrages geltend. Die 
Konfliktkommission verpflichtete den Verklagten und 
auch dessen Stellvertreter, gegen den der Betrieb die ma
terielle Verantwortlichkeit gar nicht geltend gemacht 
hatte, zur Zahlung von je 1195,16 M Schadenersatz.

Auf den vom Staatsanwalt und vom Stellvertreter des 
Verklagten eingelegten Einspruch hob das Kreisgericht 
den Beschluß der Konfliktkommission auf. Es verurteilte 
den Verklagten, zusätzlich zu dem von Ihm bereits ge
zahlten Betrag von 900 M weitere 1100 M Schadenersatz 
an den Kläger zu leisten. Im übrigen wies es den Antrag 
des Klägers als unbegründet ab.

Gegen dieses Urteil legte der Verklagte Berufung ein. 
Das Bezirksgericht hob das Urteil des Kreisgerichts inso
weit auf, als der Verklagte verurteilt wurde, über den 
Betrag von 1 194,39 M — also der Hälfte des Fehlbetra
ges — hinaus Schadenersatz zu zahlen. Die weitergehende 
Forderung des Klägers wurde als unbegründet abgewie
sen. Zur Begründung führte das Bezirksgericht im we
sentlichen aus, daß keine Möglichkeit bestand, den Stell
vertreter des Verklagten materiell zur Verantwortung zu

ziehen, da es hierfür keinen Antrag des Betriebes gab. Im 
Falle gemeinschaftlicher Schadensverursachung, wie ihn 
die Konfliktkommission angenommen habe, müsse der 
einzelne Werktätige, gegen den sich der Antrag richte, je
doch keinesfalls für den verursachten Schaden voll ein
stehen. Das ergebe sich aus § 264 Abs. 1 AGB. Mache folg
lich der Betrieb in einem Fall gemeinschaftlicher Scha
densverursachung die materielle Verantwortlichkeit nur 
gegenüber einem Werktätigen geltend, so könne er sich 
auch nur auf den der Beteiligung dieses Werktätigen ent
sprechenden Teil des Schadens als Ausgangspunkt für die 
Höhe seiner Schadenersatzforderung stützen. Das Bezirks
gericht führte weiter aus, das Verfahren habe keinen Be
weis dafür erbracht, daß der fehlende Geldbetrag zu 
einem Zeitpunkt verloren ging, als der Verklagte alleini
gen Gewahrsam hieran hatte. Vielmehr liefere das ver
antwortungslose Verhalten des Verklagten und seines 
Stellvertreters Anhaltspunkte dafür, daß der Schaden 
auch zu einer Zeit entstanden sein könne, in der sich der 
fehlende Betrag bereits im Gewahrsam des Stellvertreters 
des Verklagten befand. Der Verklagte und sein Stellver
treter hätten gemeinsam die Bedingungen dafür gesetzt, 
daß der Nachweis über den Verbleib der fehlenden Geld
summe nicht angetreten werden könne. Beide seien unter 
diesen Voraussetzungen wie zwei Werktätige zu behan
deln, die vereinbarungsgemäß gemeinsam Geldwerte ver
walteten. Die Voraussetzungen für die erweiterte mate
rielle Verantwortlichkeit seien auch gegeben. Infolge des 
Fehlens eines entsprechenden Antrages sei jedoch der 
Verklagte allein zum Schadenersatz, allerdings nur in 
Höhe der Hälfte des Schadens zu verurteilen. Für eine 
Differenzierung des Schadenersatzbetrages sei kein Baum.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag 
des Generalstaatsanwalts der DDR, mit dem eine fehler
hafte Anwendung der Regelungen in § 262 AGB sowie 
eine unzutreffende Anwendung der Regelung in § 264 
AGB gerügt wird.
Aus der Begründung:
Der Auffassung des Bezirksgerichts, der Verklagte und sein 
Stellvertreter hätten den Schaden gemeinsam verursacht, 
und sie müßten eigentlich beide hierfür je zur Hälfte ma
teriell verantwortlich gemacht werden, fehlt die tragende 
Grundlage. Das Bezirksgericht übersieht, daß in den Fällen, 
in denen ein Werktätiger Geld, andere Zahlungsmittel oder 
Sachwerte nicht allein in Gewahrsam hat, sondern gemein
sam mit einem anderen Werktätigen, die erweiterte mate
rielle Verantwortlichkeit gemäß § 262 Abs. 2 Satz 2 AGB 
nur dann zur Anwendung kommen kann, wenn das im 
Rahmenkollektivvertrag vorgesehen ist und die Werktäti
gen alleinigen Gewahrsam über Geld, andere Zahlungs
mittel oder Sachwerte von der Arbeitsaufgabe her ständig 
gemeinsam ausüben. Das ist hier nicht der Fall. Der Ver
klagte hatte das Geld zum Alleingewahrsam erhalten und 
war für dessen ordnungsgemäße Abrechnung dem Kläger 
gegenüber allein rechenschaftspflichtig. Der Umstand, daß 
der Verklagte seinem Stellvertreter einen Umschlag mit 
Geld übergeben hat, befreit ihn unter den gegebenen Um
ständen nicht von seiner Rechenschaftspflicht gegenüber 
dem Kläger. Die pflichtwidrige Aufgabe des Alleingewahr
sams durch das Handeln des Verklagten hebt also seine 
alleinige materielle Verantwortlichkeit gegenüber dem Be
trieb nicht auf. Dabei bleibt nicht außer Betracht, daß 
natürlich auch der Stellvertreter des Verklagten dem Be
trieb gegenüber Verantwortung für den ordnungsgemäßen 
Umgang ihm an vertrauter Gelder und Sachwerte hat, wie 
sich das aus i§ 80 AGB ergibt. Unter den konkreten Umstän
den läßt sich daraus jedoch keine materielle Verantwort
lichkeit herleiten.

Die vom Bezirksgericht behauptete Mitverursachung 
des Schadens durch den Stellvertreter des Verklagten hat 
im Beweisergebnis keine Stütze. Abgesehen davon, daß 
diese Auffassung des Bezirksgerichts für die Anwendung 
der materiellen Verantwortlichkeit gegenüber dem Stell-


